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005, khe 

 
Fahrplan: 01.01.-31.12.2005 
 

Hafen Fahrtdauer
Monfalcone, Italien   0 Tage 
Piräus, Griechenland *   3 Tage 
Haifa, Israel   5 Tage 
Ashdod, Israel *   6 Tage 
Izmir, Türkei   8 Tage 
Ravenna, Italien **  12 Tage 
Koper, Slowenien   13 Tage 
Monfalcone, Italien  14 Tage 

 
Wichtig: Einschiffung nur in Monfalcone, Ashdod und Izmir möglich 
Ausschiffung nur in Monfalcone, Ashdod, Izmir und Ravenna (hier nur Passagiere ohne Fahrzeug) 
möglich 
Sollte die Route ausnahmsweise über Alexandria/Ägypten führen; kann hier ausschließlich Fracht 
geladen oder gelöscht werden; Passagiere können ohne Ausnahme weder aus- noch einsteigen! 
 
Preistabelle Passagiere und begleitete Fahrzeuge:  
Preise gelten pro Person oder Fahrzeug  inkl. Vollpension, inkl. Hafengebühren in Euro 
Code Kabinentyp 

alle Kabinen mit DU/WC 
Italien – Mittlerer Osten 

AD1 
Italien – Italien  

ADR 
BE2 Doppel Außen(Stockbetten) 462,00    858,00 
BE1 Einzel Außen  728,00 1.352,00 

 
AD1 =  Kosten für eine Überfahrt einfache Strecke Italien- Mittlerer Osten oder zurück  
ADR =  Kosten für eine Rundreise ohne Ausstieg – reine Schiffsreise -  
Allein Reisende werden automatisch in einer Einzelkabine untergebracht. 
Kinder unter 12 Jahren erhalten 50 % Ermäßigung auf die Kabinenpreise. 
Es werden keine Haustiere oder sonstige Tiere an Bord befördert. Gaspatronen sind an Bord nicht erlaubt. 
Maximal können 12 Passagiere auf allen Schiffen mitgenommen werden.  
 
Fahrzeuge Preise gelten nur für begleitete Fahrzeuge einfache Strecke  
Code Fahrzeugtyp EURO 
V1 Pkw bis 5 m Länge, 1,90 m Höhe 340,00 
V4 MBS, Camper bis 7,50 m Länge  

bis  2,40 m Breite, bis 3,30 m Höhe 
550,00 

ML Fahrzeuge mit größeren Maßen als bei V4,    
per Lfd. Meter auf halbe Meter aufgerundet 

145,00 

MO Motorrad, Moped 145,00 

 
 
Buchbar bei: 
Seereiseagentur NEPTUNIA 
Bodenseestr. 3 a/I 
D – 81241 München 
Telefon:  +49 89 89 60 73 67 
Faxnummer:  +49 89 89 66 47 37 
E-Mail: mail@neptunia.de  
weitere Strecken und automatischer Fahrplanversand unter www.faehrensucher.de
 
 
 

mailto:Paxe@neptunia.de
http://www.neptunia.de/
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Auszüge aus den Allgemeinen Geschäfts- und Beförderungsbedingungen der Reederei: 
Wichtig 
Der Reeder bzw. dessen Vertreter hat das Recht, unter allen Umständen die Reise eines Schiffes zu begleiten, 
Abweichungen von der geplanten Route anzuordnen, jeden Hafen anzulaufen, Passagiere und deren Gepäck auf 
ein anderes Schiff überzusetzen und jedem Passagier den Zugang an Bord zu verweigern, sofern er davon 
überzeugt ist, dass der Passagier aus gesundheitlichen Gründen diese Reise nicht antreten sollte. Passagiere, die 
ihr Fahrzeug begleiten, fallen unter keinen Umständen unter die Bestimmungen der ECC Direktive 90/314. 
Fahrzeuge werden ausschließlich zu den Bedingungen des Beförderers transportiert. 
Buchung 
Eine Buchung erfolgt bei unserem Agenten in Deutschland. Zur Bestätigung einer Reservierung ist eine Anzahlung 
über 25% des Reisepreises erforderlich. Der Restbetrag wird 30 Tage vor der geplanten Abfahrt fällig. 
Beförderungsvertrag 
Der Beförderungsvertrag unterliegt den Beschränkungen durch nationale Gesetze. Die Fracht und/oder der 
Passagier wird ausschließlich zu den Bedingungen befördert, die im Beförderungsvertrag (Beförderungsticket) 
schriftlich festgehalten sind. Der Erwerb des Tickets beinhaltet die uneingeschränkte Anerkennung des Vertrages 
und seiner Bestimmungen durch den Passagier. Das Ticket ist personengebunden und nicht übertragbar. 
Fahrkarten werden ausgestellt von der Grimaldi Compagnia di Navigazione SpA und im Auftrag des 
Verkaufsagent, anderer beteiligter Beförderer, Vertreter von Schiffseigner und/oder Chartergesellschaften. 
Verladung 
Abfahrtsdaten bezüglich des Verladens und des Auslaufens sind rein vorläufig (circa-Angaben). Wenn Sie eine 
Buchung tätigen, ist es daher notwendig, eine Woche vor der geplanten Abfahrt eine Bestätigung des genauen 
Auslaufdatums über Ihr Buchungsbüro oder unserem Hafenagenten einzuholen. Es wird außerdem empfohlen, 
vor Antritt der Reise (circa 3 Tage vor der geplanten Abfahrt) vom Hafenagenten letzte Detailinformationen 
bezüglich der Verladung (Pier, Uhrzeit etc. ) einzuholen. 
Mahlzeiten 
Die Mahlzeiten sind im Fahrpreis enthalten. Sie werden von ausgebildeten Seeköchen nach italienischer Tradition 
zubereitet. Getränke und persönliche Ausgaben sind nicht enthalten. 
Reisedokumente 
Passagiere müssen im Besitz eines gültigen Reisepasses sowie ggf. eines gültigen Visums sein. Dies gilt 
insbesondere für alle Passagiere nach Nigeria, auch wenn diese während des Aufenthaltes an Bord bleiben. Diese 
Information basieren auf dem Stand des Prospektdruckes (Dezember 2001). Da Änderungen auftreten können, 
ist es ausdrücklich die Verpflichtung des Passagiers, sicherzustellen, dass alle erforderlichen und zum Antritt der 
Reise gültigen Reisedokumente und Visa vorhanden sind.
Gesundheitsvorsorge und Impfungen 
Alle Passagiere müssen in einem guten, stabilen physischen und psychischem Gesundheitszustand sein und 
dürfen an keinen Krankheiten oder gesundheitlichen Schwächen leiden. Passagiere müssen zur Kenntnis nehmen, 
dass sich kein Arzt an Bord befindet und ein Verlassen des Schiffes unter Umständen nicht möglich ist. Grimaldi 
behält sich das Recht, vor, bei Passagieren ab 80 Jahren ein Gesundheitsattest anzufordern. Diese Information 
basieren auf dem Stand des Prospektdruckes (Dezember 2001). Da Änderungen auftreten können, ist es 
ausdrücklich die Verpflichtung des Passagiers, sicherzustellen, dass alle erforderlichen und zum Antritt der Reise 
gültigen Impfungen und Gesundheitsvorsorge vorhanden sind.
Krankenversicherung 
Alle Passagiere müssen eine gültige Auslandskrankenversicherung abschließen, die auch das Risiko einer 
Rückführung in das Heimatland abdeckt. Der Kapitän oder sein Vertreter kann jedem Passagier, der diesen 
Nachweis nicht bringen kann, den Zugang zum Schiff verweigern. 
Beförderung mit einem Frachtschiff 
Auf der Grundlage der Beschränkungen durch das entsprechende nationale Gesetz, erkennt der Passagier auf 
einem Frachtschiff die besonderen Bedingungen einer solchen Beförderung an. Dies gilt insbesondere für die 
Reiseroute des Schiffes, das Abfahrtsdatum und die Uhrzeit der Abreise und/oder der Ankunft, die Dauer von 
Aufenthalten in den Häfen, die Häfen selbst oder die Dauer der Reise. Die Reise und deren Route des 
Frachtschiffes, der Zielhafen und die Zeitpläne jeglicher Art und Weise sind ausschließlich zur Information 
bestimmt und können jederzeit geändert und/oder modifiziert werden.. Dies kann ohne Mitteilung an den Kunden 
geschehen. Eventuelle Änderungen dieser Art begründen sich ausschließlich auf die beförderte oder die zu 
befördernde Fracht. Sollte der Beförderer das Anlaufen desjenigen Zielhafens streichen, den der Passagier als Ziel 
seiner Reise geplant hat, so lässt der Beförderer den Passagier im nächstgelegenen Hafen auf der Route oder in 
einem Hafen seiner Wahl von Bord ohne jede weitere Verpflichtung seitens des Beförderers. 
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Haftbarkeit und Beschränkungen 
Die Haftbarkeit des Beförderers bei Verlust des Lebens, Verletzungen sowie bei Verlust oder Beschädigung von 
Gepäck, Wertsachen , persönlichen Gegenständen und Eigentum jeglicher Art des Passagiers übersteigt in keinem 
Fall die Haftbarkeitsgrenze laut Athener Konvention bzw. italienischem Recht. 
Begleitung von Fahrzeugen 
Die Passagiere müssen in Besitz aller erforderlicher Dokumente für die Entladung des Fahrzeugs im Zielhafen 
sein. Der Beförderer kann nicht haftbar gemacht werden für möglich auftretende Schwierigkeiten auf Grund 
mangelnder oder fehlerhafter Papiere. Sämtliche Kosten für das Entladen des Fahrzeugs, veranlasst 
durch den Zoll, durch Einfuhrbestimmungen, durch Warenumschlagsgebühren, Demontage, 
Gebühren des Hafenagenten etc. sind vom Fahrzeughalter zu tragen, seien diese abzusehen oder 
nicht. Diese Kosten können zum Teil beträchtlich sein. (z.B. Ashdod Zoll, Hafenagent und 
Ausfuhrgebühren zwischen US$ 200,-- und 300,--). Fahrzeuge dürfen ausschließlich das Gepäck und persönliche 
Gegenstände enthalten. Wir empfehlen, dem Risiko eines Transports auf dem Seeweg mit einer entsprechenden 
Versicherung zu begegnen. Der Beförderer bietet keinen Versicherungsschutz außerhalb seiner eigenen 
Haftbarkeit. 
Gepäck 
Passagiere können persönliches Gepäck bis zu einem maximalen Gewicht von 100 kg pro Person mitnehmen. 
Weiteres persönliches Gepäck wird pro 100 kg mit € 100,-- berechnet. Alles Gepäck - außer dem persönlichen – 
wird als Fracht transportiert und berechnet. Alle Zollgebühren gehen zu Lasten des Passagiers. 
Haustiere 
Es werden keine Tiere  - ohne Ausnahme -  an Bord transportiert. 
Währung  
Auf den Routen nach Westafrika und Südamerika ist die gültige Bordwährung US$. Innerhalb Europas ist die 
gültige Bordwährung €uro. Es werden keine Schecks, Kreditkarten oder andere Zahlungsmittel – außer 
Barzahlung – an Bord akzeptiert. 
Stornogebühren 
Stornierungen müssen schriftlich beim Hauptbüro in Neapel (bzw. bei Neptunia) vorgenommen werden. 
Stornogebühren sind wie folgt gestaffelt: 
- bis 20 Tage vor der geplanten Abfahrt:     10% des Passagebetrages 
- von 19 – 10 Tage vor der geplanten Abfahrt:  20% des Passagebetrages 
- von 9 bis 2 Tage vor der geplanten Abfahrt:  30% des Passagebetrages 
- 1 Tag vor der geplanten Abfahrt:   50% des Passagebetrages 
- bei Nichterscheinen am Abfahrtstag oder 

Abweisung durch die Behörden wegen  
mangelnder Reisedokumente:   100% des Passagebetrages 

Der Beförderungsvertrag kann vom Passagier übertragen werden, wenn er nachweislich verhindert ist, jedoch nur 
im Rahmen der Übertragbarkeit entsprechend nationaler Gesetze. 
Auflösung des Vertrages durch den Beförderer 
Der Beförderer behält sich das Recht vor, jederzeit eine Reise oder einen Zielhafen abzusagen. In einem solchen 
Fall ist der Beförderer lediglich verpflichtet, die vom Passagier bereits geleisteten Zahlungen zurückzuerstatten. 
 
Beschwerden 
Ist ein Passagier der Ansicht, dass der Beförderer, ein ausführender Vertragspartner oder einer der Bediensteten 
den Leistungen nicht vollständig nachgekommen ist, so sollte der Passagier unverzüglich die Reederei oder einen 
Vertreter entsprechend informieren. Zusätzlich ist eine schriftliche Beschwerde an den Beförderer innerhalb von 
zehn Tagen nach Ausschiffung zu richten. Ansprüche und Beschwerden können nach Verstreichen dieser Frist 
nicht mehr berücksichtigt werden. 
geltendes Recht 
Der Vertrag zwischen Beförderer und Passagier unterliegt italienischem Recht. Sitz und Gerichtsort ist 
Neapel/Italien. 
 
 

Sollten Sie die komplette Version der Geschäftsbedingungen der Reederei ( englisch ) 
wünschen, wenden Sie sich bitte an das Serviceteam der NEPTUNIA. 

 
Zur Buchung dieser Strecke nutzen Sie bitte beigefügtes Buchungsformular. 
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